
Jubiläumsordnung für die Gemeinde Fehrbellin 
 
Die Gemeindevertretung beschloss in ihrer Sitzung am 15.06.2023 folgende Jubiläumsordnung: 
 
1. Ortsteile 
 
Der Ortsvorsteher des jeweiligen Ortsteiles der Gemeinde Fehrbellin oder ein Vertreter übergibt 
zu folgenden Jubiläen ein Präsent. 
 

Geburtstag: - ab dem 70. Geburtstag und dann alle 5 Jahre im Wert von bis zu 20,00 € 

 - ab dem 100. Geburtstag jährlich im Wert von bis zu 20,00 € 

Ortsbeiräte: - ab dem 20. Geburtstag alle 10 Jahre im Wert von 20,00 € 

Ehejubiläen: - ab der goldenen Hochzeit, dem 50. Hochzeitstag, jeweils zu allen weiteren 
  besonderen Ehejubiläen (60., 65., 70., 75.) im Wert von bis zu 30,00 € 

 
 
2. Gemeinde 
 
Der Bürgermeister oder ein Vertreter gratuliert zu folgenden Jubiläen: 
 

Geburtstag: - zum 90. Geburtstag mit einer Urkunde und einem Geldpräsent im Wert 
von 50,00 € zuzüglich Blumen 

- zum 95. Geburtstag mit einer Urkunde und einem Geldpräsent im Wert 
von 55,00 € zuzüglich Blumen 

- zum 100. Geburtstag mit einer Urkunde und einem Geldpräsent im Wert 
von 60,00 € zuzüglich Blumen 

- ab dem 100. Geburtstag jährlich mit einer Urkunde und einem 
Geldpräsent im Wert von 60,00 € zuzüglich Blumen 

Gemeinde-
vertreter: 

- ab dem 20. Geburtstag alle 10 Jahre im Wert von 20,00 € 

Ehejubiläen: - ab der Diamantenen Hochzeit, dem 60. Hochzeitstag, und jeweils zu allen 
weiteren besonderen Ehejubiläen (65., 70., 75.) mit einem Geldpräsent im 
Wert von 60,00 € zuzüglich Blumen 

 
 
 
Diese Ordnung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 
Fehrbellin, 16.06.2023 
 
 
 
 
Perschall  
Bürgermeister 
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